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I. Amtlicher Teil

Bildung

Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend 
und Sport zur Förderung von Maßnahmen der 

politischen Bildung durch die Brandenburgische 
Landeszentrale für politische Bildung

vom 20. Dezember 2022
Gz.: LZ.11-63009

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Das Land gewährt durch die Brandenburgische Landes-
zentrale für politische Bildung (nachstehend Landeszen-
trale genannt) nach Maßgabe dieser Richtlinie und der  
§§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. April1999 
(GVBl. I S. 106), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 5. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 20]), sowie 
der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften Zuwendun-
gen für Maßnahmen der politischen Bildung.

1.2 Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht; vielmehr entscheidet die Landeszentrale nach 
pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Es können Maßnahmen der politischen Bildung geför-
dert werden, an denen das Land Brandenburg ein erheb-
liches Interesse hat.

 Dies sind Maßnahmen, die dem Bedürfnis der Bürgerin-
nen und Bürger nach authentischen Informationen und der 
Teilhabe an demokratischen Prozessen entsprechen. Sie 
sollen zu politisch verantwortlichem Handeln und zu zivil-
gesellschaftlichem Engagement anregen und befähigen.

 Inhaltlich maßgebend sind vor allem folgende Zwecke:

* Förderung des Verständnisses der Demokratie und 
der verfassungsmäßigen Ordnung sowie der Mitwir-
kung an demokratischen Prozessen;

* Vermittlung von Kenntnissen über politische, gesell-
schaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Fragen der 
Gegenwart;

* Vermittlung von Kenntnissen zu landesspezifischen 
kommunalpolitischen, kulturellen und historischen 
Themen;

* Vertiefung des europäischen Gedankens und Vermitt-
lung von Kenntnissen über internationale Entwick-
lungsprozesse;

* Aufklärung über Ursachen und Erscheinungsformen 
von Ausländerfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitis-
mus, politischem Extremismus und Gewalt sowie die 
Möglichkeiten zu ihrer Bekämpfung;

* Förderung einer kritischen Auseinandersetzung mit 
Themen der Zeitgeschichte, insbesondere des Natio-
nalsozialismus und der DDR-Geschichte.

 
2.2 Nicht zuwendungsfähig sind Maßnahmen der

* berufsfachlichen Aus- und Weiterbildung;
* allgemeinen Lebenshilfe;
* Forschung und Lehre

sowie  

* Angebote touristischer Art;
* interne Tagungen von Verbänden und Organisationen;
* Veranstaltungen nach dem Betriebsverfassungsge-

setz oder dem Personalvertretungsgesetz.

3. Antragsberechtigte

 Antragsberechtigt sind nichtstaatliche und gemeinnützi-
ge Einrichtungen und Vereine aller Art sowie nach dem 
Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz (BbgWBG) 
anerkannte Weiterbildungseinrichtungen, die ihren Sitz 
im Land Brandenburg haben. Antragsberechtigt sind 
auch Brandenburger Heimbildungsstätten (gemäß 
BbgWBG), soweit das konkrete Projekt nicht durch das 
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport gefördert 
wird. In begründeten Einzelfällen ist eine Projektförde-
rung für Maßnahmen in Brandenburg an einen Träger mit 
Sitz außerhalb des Landes Brandenburg möglich.

 Natürliche Personen können keine Zuwendung erhalten.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

 Gefördert werden Einzelprojekte, die einen Beitrag zur 
politischen Bildung im Land Brandenburg leisten. Ein-
zelprojekte, die außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land durchgeführt werden, können als Ausnahme zuge-
lassen werden.

4.1 Teilnehmerbezogene Förderung

 Eine teilnehmerbezogene Förderung ist grundsätzlich 
dann zulässig, wenn eine Zahl von mindestens acht Per-
sonen (ohne Projektpersonal) erreicht wird. Die Mehrheit 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer soll ihren Wohnsitz 
oder Arbeits- oder Ausbildungsplatz im Land Branden-
burg haben.

4.2 Förderung anderer Projekte 

 Die Landeszentrale kann bei Projekten, die nicht teilneh-
merbezogen gefördert werden (Publikationen, Ausstel-
lungen, Pilotprojekte usw.), nach den Bestimmungen der 
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§§ 23, 44 der Landeshaushaltsordnung und den dazu er-
lassenen Verwaltungsvorschriften verfahren.

 

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1 Zuwendungsart

 Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung.

5.2 Finanzierungsart

 Die Förderung erfolgt regelmäßig als Festbetragsfinan-
zierung.

 Eigenmittel, Teilnahmegebühren und sonstige Einnah-
men sind vorrangig zur Projektfinanzierung einzusetzen. 
Eine Vollfinanzierung kommt nur in begründeten Aus-
nahmefällen in Betracht. 

5.3 Form der Zuwendung

 Die Zuwendung wird grundsätzlich als Zuschuss/Zuwei-
sung bewilligt.

5.4 Bemessungsgrundlage

5.4.1 Der Fördersatz beträgt pro Tag und Teilnehmer oder Teil-
nehmerin bis zu 50 Euro. 

 Er dient insbesondere der Deckung der Ausgaben für:

*  konzeptionelle Vorbereitung und Qualitätssicherung 
der Veranstaltung;

* Honorare;
* Fahrtkosten, Unterkunft und Verpflegung der Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer sowie der weiteren 
Projektbeteiligten;

* Öffentlichkeitsarbeit, Raum- und Technikmiete;
* Material und andere Programmkosten.

 Die Dauer eines Veranstaltungstages soll mindestens 
sechs Zeitstunden umfassen. Veranstaltungen und Veran-
staltungsteile unter sechs Zeitstunden (zum Beispiel bei 
An- und Abreisetagen einer mehrtägigen Veranstaltung), 
aber mindestens drei Zeitstunden Arbeitsprogramm wer-
den als halber Veranstaltungstag bezuschusst.

 Die Höhe der Förderung bestimmt sich nach der Zeit der 
Anwesenheit der einzelnen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer. Beleg für die Dauer der Anwesenheit ist die voll-
ständig ausgefüllte Teilnahmeliste. Der Zuschussbetrag 
wird für höchstens 30 Teilnehmende je Veranstaltungstag 
gewährt.

5.4.2 Organisationskostenpauschale

 Es kann zusätzlich eine Organisationskostenpauschale 
zur Deckung der Ausgaben für 

* Veranstaltungsorganisation und Nachbereitung der 
Projekte;

* Allgemeine Verwaltungsaufwendungen (Bürobedarf, 
Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, hauseigene Ko-
pierkosten, Telefon- und Telefaxgebühren, Porto, 
Büromiet- und Nebenkosten, Versicherungsbeiträge, 
Fahrtkosten des Trägers und ähnliches)

 in Höhe von 300 Euro je Veranstaltungstag, bei mehrtägi-
gen Veranstaltungen oder Veranstaltungsreihen höchs-
tens jedoch 1.000 Euro bewilligt werden. Für Veranstal-
tungen unter drei Zeitstunden Dauer wird keine Organi-
sationskostenpauschale gewährt. 

5.4.3 Eine Zuwendung kann nur bewilligt werden, wenn die 
anerkannte Zuwendungssumme mindestens 500 Euro be-
trägt.

6. Verfahren

6.1. Antragsverfahren

 Der Antrag ist grundsätzlich online unter Verwendung 
des auf der Webseite der Landeszentrale verfügbaren 
Formulars zu stellen:

 www.politische-bildung-brandenburg.de/foerderung/an-
tragsformulare

 Anträge sind mindestens acht Wochen vor Beginn der 
Maßnahme bei der Landeszentrale einzureichen. Als 
Maßnahmebeginn ist grundsätzlich der Zeitpunkt zu 
werten, an dem erstmals eine vertragliche Bindung in 
Vorbereitung des Projektes eingegangen werden muss. 
Anträge, die nicht fristgemäß eingehen, können grund-
sätzlich nicht berücksichtigt werden.

 Der Antrag muss enthalten:

* die Projektbeschreibung (Ziele, Themen, Zielgrup-
pen, Methoden, Programmablauf), die erwartete Zahl 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie für alle 
Personen, die ein Honorar erhalten sollen, die Aufga-
benbeschreibung, ihre Qualifikation und den Zeitum-
fang der zu erbringenden Leistung;

* den Finanzierungsplan;
* bei jeder ersten Antragstellung im Kalenderjahr: die 

Satzung, Auszug aus dem Vereinsregister und bei ge-
meinnützigen Vereinen/Einrichtungen die Gemein-
nützigkeitsbescheinigung.

6.2. Bewilligungsverfahren

 Die Zuwendung wird durch schriftlichen Zuwendungs-
bescheid bewilligt. 

6.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

 Es darf höchstens der Betrag zur Auszahlung anfordert 
werden, der innerhalb von zwei Monaten verausgabt 
werden wird. Bei erkennbar entstehenden Minderausga-
ben besteht die Verpflichtung zur unverzüglichen Rück-
zahlung des Minderbedarfs.

https://www.politische-bildung-brandenburg.de/foerderung/antragsformulare
https://www.politische-bildung-brandenburg.de/foerderung/antragsformulare
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Sport

Rundschreiben 2/23

vom 4. Januar 2023
Gz.: 16.12-83000

Rundschreiben zur Erläuterung des Begriffs 
der Rettungsfähigkeit entsprechend der Anlagen 1 und 2 

zur VV Aufsicht 

1. Geltungsbereich

 Dieses Rundschreiben gilt für alle Sport unterrichtenden 
Lehrkräfte sowie im Vorbereitungsdienst für das Fach Sport 
befindlichen Lehramtsanwärterinnen und -anwärter im 
Land Brandenburg.

2. Begriffsbestimmung

 Der Begriff der Rettungsfähigkeit allgemein wird wie folgt 
definiert:

 Die Lehrkraft muss jederzeit unter den jeweiligen äußeren 
Gegebenheiten wie Wassertiefe, Strömung, Sicht, Tempera-
tur etc. in Not geratene Schülerinnen und Schüler erkennen, 
retten und bei Erfordernis wiederbeleben können. Die Lehr-
kraft muss sicherstellen, dass sie diese Bedingung zum 
Zeitpunkt der Ausübung des Unterrichts erfüllt. Sollte dies 
temporär, z. B. durch gesundheitliche Beeinträchtigungen 
der Lehrkraft, nicht gegeben sein, kann sie bei Bewegungs-
angeboten am, auf und im Wasser während des Schulsports 
nicht verantwortlich eingesetzt werden. Dies bedarf einer 
aktuellen Selbstprüfung.

 Neben der ständigen Selbstprüfung muss entsprechend der 
VVAUFs spätestens nach 4 Jahren eine Wiederholung des 
Nachweises der Rettungsfähigkeit nachgewiesen werden.

 Für das Bewegungsfeld „Bewegen im Wasser“ sind folgen-
de Aufgaben erfolgreich zu absolvieren:

1. Eine kombinierte Übung in Dienstkleidung (z.B. T-Shirt, 
kurze Hose) ohne Pause in der angegebenen Reihenfolge:
• Sprung ins Wasser, 
• 20 m Anschwimmen in Bauchlage, hierbei etwa auf 

halber Strecke Abtauchen auf 2 bis 3 m Wassertiefe und 
Heraufholen eines 5-kg-Tauchrings oder eines gleichar-
tigen Gegenstandes, diesen anschließend fallen lassen 
und das Anschwimmen fortsetzen,

• 20 m Schleppen einer Person,
• Demonstration des Anlandbringens,
• Vorführung der Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) 

über drei Minuten.

2. Bei Wassertiefen in Schwimmhallen tiefer als 3m zusätz-
lich das Heraufholen eines 5-kg-Tauchrings außerhalb der 
kombinierten Übung von der tiefsten Stelle bzw. bei Was-

 Zuwendungen, die für das laufende Kalenderjahr bewil-
ligt und nicht abgefordert wurden, können nicht mehr 
ausgezahlt werden.

6.4 Verwendungsnachweisverfahren

 Soweit im Zuwendungsbescheid nichts anderes bestimmt 
ist, sind als Abrechnungsunterlagen einzureichen:

* ein qualifizierter Sachbericht einschließlich der Mei-
nung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer;

* ein zahlenmäßiger Nachweis der Einnahmen und 
Ausgaben;

* die Teilnahmeliste der Veranstaltung, auf der die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer ihre Anwesenheit durch 
Unterschrift bestätigt haben. Weiterhin sind zum 
Zwecke der Rechnungsprüfung Name und Anschrift 
anzugeben. Liegt der Wohnsitz nicht im Land Bran-
denburg ist zusätzlich anzugeben, ob der Arbeits- 
oder Ausbildungsort im Land Brandenburg liegt. 

 Diese Dokumente sowie stichprobenartige Kontrollen 
vor Ort dienen der Landeszentrale zur Überprüfung, ob 
der mit der Zuwendung beabsichtigte Zweck erreicht 
wurde.

6.5 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Auf-
hebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforde-
rung der gewährten Zuwendung gelten die VV zu § 44 
LHO, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abweichun-
gen zugelassen worden sind.

7. Geltungsdauer

 Die Förderrichtlinie tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Sie 
tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2024 außer Kraft.

Potsdam, den 20. Dezember 2022

Die Ministerin für
Bildung, Jugend und Sport

Britta Ernst
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sertiefen in Freibädern tiefer als 3m zusätzlich das Herauf-
holen eines 5-kg-Tauchrings außerhalb der kombinierten 
Übung von der tiefsten Stelle des abgegrenzten Schwimm- 
und Sprungbereichs.

 Darüber hinaus können bei Bedarf oder Erfordernis folgen-
de Rettungsmaßnahmen überprüft werden:
a. Befreiungsgriffe
b. Rettungsgriffe
c. Handhabung und praktischer Einsatz im Schwimmbad 

vorhandener Rettungsgeräte (z.B. Gurtretter, Wurfleine 
oder Rettungsring)

 Eine Wiederholung der Rettungsschwimmerprüfung min-
destens in der Stufe Bronze dient ebenso als Nachweis der 
Rettungsfähigkeit.

 Für das Bewegungsfeld „Fahren, Gleiten, Rollen“ am, im 
und auf dem Wasser wird der Nachweis der Rettungsfähig-
keit mit einer Wiederholung der Rettungsschwimmerprü-
fung mindestens in der Stufe Bronze erbracht.

3. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 Dieses Rundschreiben tritt am 4. Januar 2023 in Kraft.

Anhang: Nachweis der „Rettungsfähigkeit“ für den Schwim-
munterricht
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Nachweis der „Rettungsfähigkeit“ für den 

Schwimmunterricht 
 

 
 
Zielgruppe: 
Lehrerinnen und Lehrer die das Bewegungsfeld „Bewegen im Wasser“ im Rahmen des Sportunterrichts 
unterrichten. Grundlage: Vierte Verwaltungsvorschriften zur Änderung der VV-Aufsicht (4ÄVVAUFs) 
vom 29. Juni 2022  
 
 
Inhalt: 
Zur Überprüfung der Rettungsfähigkeit wurde eine kombinierte Übung in Dienstkleidung (z.B. T-Shirt, 
kurze Hose) entsprechend der VV Aufsicht Anlage 2 abgelegt, die ohne Pause in der angegebenen 
Reihenfolge zu erfüllen war. 
 

• Sprung ins Wasser, 20 m Anschwimmen in Bauchlage, hierbei etwa auf halber Strecke 
Abtauchen auf 2 bis 3 m Wassertiefe und Heraufholen eines 5-kg-Tauchrings oder eines 
gleichartigen Gegenstandes, diesen anschließend fallen lassen und das Anschwimmen 
fortsetzen, 

• 20 m Schleppen einer Person 
• Demonstration des Anlandbringens und 
• Vorführung der Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) über drei Minuten. 

 
Darüber hinaus wurden im Rahmen der Fortbildung folgende Rettungsmaßnahmen überprüft:1 

o Befreiungsgriffe 
o Rettungsgriffe 
o Handhabung und praktischer Einsatz eines Rettungsgerätes (z.B. Gurtretter, Wurfleine oder 

Rettungsring) 
o Bei Wassertiefen tiefer als 3m zusätzlich das Heraufholen eines 5-kg-Tauchrings außerhalb der 

Komplexübung von der tiefsten Stelle. 
 

Frau/Herr. ………………………………………………………………..……, geb. am…………………… 

 

Schule: ………………………………………………………….………….……. 

hat an der Überprüfung der Rettungsfähigkeit erfolgreich teilgenommen: 

 
 
 
____________________, den______________             _____________________________________ 
Ort/Datum                                                                                                                     Name/Unterschrift Schulsportberater/in 
 
                                                      
1 Nicht überprüfte Maßnahmen sind zu löschen oder zu streichen. 
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